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Ii .& 1 Einleitunl!

A. Die Entwicklung des Kabelfernsehens in der Bundesrepublik
Deutschland und die aktuelle Situation auf dem Kabelmarkt

I. Die Entwicklung des Kabelfernsehens in der Bundesrepublik
Deutschland

i
I

1. Versuchsphase (1972-1982)

Das Thema Kabelkommunikation steht in der Bundesrepublik
Deutschland seit Ende der siebziger Jahre im Mittelpunkt medienord-
nungspolitischer Debatten. Bereits im Jahre 1972 begann die Deutsche
Bundespost mit dem Bau zweier Kabelversuchsanlagen in Hamburg und
Nürnberg. Seit 1974 errichtete sie Breitbandkabelnetze, die zunächst aus-

I

schließlich der Rundfunkübertragung dienen sollten, um in Gegenden mit t
durch Hochhäuser oder Berge verursachtem schlechtem terrestrischem
Antennenempfang Einstrahlungslücken zu schließen.

Das Kabelfernsehen hatte zu Beginn damit lediglich die Bedeutung der
Hilfsdienstleistung für terrestrisch verbreitetes Fernsehen. Zwar stoppte
die damalige Bundesregierungskoalition aus Skepsis gegenüber der Zulas-
sung privaten Rundfunks 1982 noch alle Kabelausbaupläne der damaligen
Deutschen Bundespost, sodass die Entwicklung des Kabelnetzes bis zu
diesem Jahr auf den isolierten Ausbau von lokalen, untereinander nicht
verbundenen Netzen in einigen Ballungsgebieten beschränkt blieb, doch
vollzog sich mit dem Regierungswechsel im selben Herbst die politische
Trendwende im Breitbandkabelbereich.

2. Bundesweite Ausbauphase (1982-1994)

Der neue Bundespostrninister Schwarz-Schilling erließ noch im Herbst
1982 ein Investitionsprogramm zur Schaffung eines Kupferkoaxialnetzes,
und im Folgejahr 1983 fiel auf grund eines Kompromisses über die Kon-
stituierung eines "Dualen Systems" von öffentlich-rechtlichem und priva-
tem Rundfunk endgültig der Startschuss rur den bundesweiten Ausbau der
Kabelnetze. Angesichts fehlender terrestrischer Frequenzen bot die Kon-
zeption und Entstehung des Breitbandkabelnetzes in den achtziger Jahren
die Möglichkeit, den neu zugelassenen privaten Fernsehsendern den Weg
auf die Bildschirme zu öffnen. Ab diesem Zeitpunkt erfolgte der Ausbau
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der Netze in Kupferkoaxialtechnik. Am 1.1.1984 wurde schließlich in
Ludwigshafen das erste Kabelpilotprojekt gestartet, mit dem Technik, Or-
ganisation und Inhalte erprobt werden sollten. Weitere Projekte in MÜß-

tllik chen sowie später in Dortmund und Berlin folgten!.
In der Folgezeit stand das Breitbandkabelnetz überwiegend im Eigen-

tum der Deutschen Bundespost, die zu dieser Zeit aufgrund der damaligen
Bestimmungen des Gesetzes über Fernmeldeanlagen (FAGt ein Netzmo-

ik nopol besaß.
Bis Ende 1994 waren rund 17,7 Millionen Wohneinheiten an Kabelnet-

ze angeschlossen.

3. Restrukturierungs- und Digitalisierungsphase 1 (1994-1998)

Noch vor ihrer Privatisierung am 1.1.1995 begann die damalige Deut-
sche Bundespost Telekom damit, die Übertragungstechnik des Kabel-TV-
Netzes zu digitalisieren. Neben den analogen Programmangeboten sollten
den Femsehnutzem weitere Angebote, vor allem digitales Pay-TV, ange-
boten werden.

Zwar änderte sich der rechtliche Rahmen des staatlichen Belegungsmo-
nopols mit der vollständigen Privatisierung der Deutschen Bundespost
Telekom durch die Postreform 11 im Jahre 19953 sowie in der Folgezeit
mit der Ausgliederung des Breitbandkabelgeschäfts aus EU-
wettbewerbsrechtlichen Gründen in die am 1.1.1999 gegründete 100%ige
Tochter Kabel Deutschland GmbH, die rur die bundesweiten analogen
Einspeiseverträge zuständig war4, und dem Wegfall des staatlichen Netz-
monopols zum 1.8.1996 in Übereinstimmung mit der europäischen Kabel-
fernsehrichtlinies. Um den wettbewerbsrechtlichen Vorgaben der Kom-
mission der Europäischen Union nachzukommen, folgte auf die Trennung
des Breitbandkabelgeschäfts der Deutschen Telekom AG (DTAG) in die
Kabel DeutscWand GmbH als Netzbetreiberin die Regionalisierung der
Kabelnetze in neun geografische Gebiete und ihre unternehmerische Ver-
selbstständigung. Fühlbare Auswirkungen auf die Ausgestaltung dieses
Belegungsregimes blieben jedoch in der Folgezeit aus. Aufgrund der Ka-

I Näher zu den Pilotprojekten Groß, Breitbandverkabelung, NJW 1984, S. 409 ff.
2 Gesetz über Fernmeldeanlagen i. d. F. der Bekanntmachung vom 17.3.1977, geän-

dert durch Gesetz vom 27.6.1986.
3 Aus der Deutschen Bundespost ging zum 1.1.1995 auf Grundlage des Art. 143 b GG

die Deutsche Telekom AG hervor.
4 Die TMedia Service Deutschland GmbH ist für die digitale Kabelverbreitung zu-

ständig.s Richtlinie 95/51/EG, Abi. L 256/49.
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belkanalknappheit im analogen Bereich wurden vielmehr die fiir die Digi-
talübertragung verplanten Kanäle zum Teil zuruckgebaut und mit analo-
gen Programmen belegt6, was den Digitalisierungsprozess weiter retar-
dierte. Die DT AG beendete 1998 weitgehend die Digitalisierung ihres
Kabel-TV-Netzes. !

4. Restrukturierungs- und Digitalisierungsphase 2 (seit 1998)

In der jetzigen sog. Digitalisierungsphase 2 bedarf es eines weiteren
Ausbaus der Frequenzen durch Ausbau bzw. Ersatz der Koaxialkabel
durch die Verwendung modernerer Übertragungstechnik wie z. B. dem
Glasfaserkabel. Die Aufrüstung des heutigen Netzes von jetzt 450 MHz
auf bis zu 862 MHz zu einem multimediafähigen Zweiwege-Netz7 erfor-
dert nach Angaben der DT AG Kapitalmittel von bundesweit sechs bis
zehn Milliarden DM; in verschiedenen Kommentaren der Fachpresse wird
gar von einem Kapitalaufwand von bis zu 20 Milliarden DM ges~rochen8.
Die Deutsche Telekom als bisherige Besitzerin der Netzebene 3 , der re-
gionalen Kabelnetzwerke, hatte wenig Anreize, die umfangreichen Inves-
titionen durchzufiihredo, weswegen bereits seit längerem gefordert wur-
de, dass sie ihre Kabelnetze an die Privatwirtschaft verkauft. Dies ist zu-
erst in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Hessen geschehen.

Anfang September 2001 wurden die übrigen sechs regionalen Kabel-
TV -Gesellschaften mit mehr als zehn Millionen angeschlossener Haushal-
te und damit rund 60 % aller Kabelkunden in Deutschland zu 100 % an
die britisch-amerikanische Unternehmens gruppe Liberty Media Corpora-
tion verkauft, womit sich die DTAG endgültig aus dem Kabelgeschäft
verabschieden wollte I I. Das Bundeskartellamt hat den Verkauf jedoch im

Februar 2002 untersagt, da es den Ausbau der Marktmacht des Unterneh-
mens verbunden mit einer Verminderung des Wettbewerbs "aufmonopo-

i6 HRKDS, § 52 RStV, Rn. 46. '
7 Näheres zum technischen Hintergrund s. unten unter B I.
8 Bericht der Landesregierung SchIeswig-Holstein über die Entwicklung der Kabel-

netze vom 26.6.2001, Drucksache 15/1065, abgedruckt in epd medien 64/2001,
Dokumentation, S. 25.

9 Näher zu den Netzebenen s. unten unter B 11.
10 VgI. FUNK-Korrespondenz 2000 Nr. 8, S. 10: Das Investitionsvolumen fiIr die

Aufrüstung aller (Telekom-)Femsehkabel auf eine Bandbreite von 862 MHz und
die Herstellung der Rückkanalfithigkeit wird auf ca. zehn Milliarden DM ge-
schätzt.

11 Bericht der schleswig-holsteinischen Landesregierung über die Entwicklung der

Kabelnetze, Beilage zum Medienspiegel Nr. 41/2001, S. 7.
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listisch vennachteten Märkten" befürchtete 12. Dies stützte sich gerade
auch auf die Erwägung, dass Liberty "das Netz zum Vertrieb eigener In-
halte nutzen" wollte. Die DTAG muss sich damit einen neuen Käufer für
den Großteil ihrer Kabelnetze suchen, wobei eine rasche Einigung ange-
sichts der wirtschaftlichen Entwicklung und der vielfältigen Probleme, die
im Zusammenhang mit dem Kabelnetzverkauf zutage getreten sind, kaum
zu erwarten sein dürfteJ3.

Der Ausbau des Breitbandkabels in den höheren Frequenzbereichen
soll nach Abschluss des Kabelverkaufs der DT AG-Netze durch die Er-
werber durchgeführt werden und wird voraussichtlich Jahre in Anspruch
nehmen. So ging die Initiative "Digitaler Rundfunk", eine vom Wirt-
schaftsministerium einberufene Arbeitsgruppe, davon aus, dass bis zum
Jahre 2010 die Fernsehübertragung auf die neue digitale Technik umge-
stellt isr4, woraufhin das Bundeskabinett im August 1998 den Grundsatz-
beschluss fällte, dass anno 2010 die vollständige Umstellung auf aus-
schließlich digitale Übertragung (sog. "Analoger Switch-off') erfolgt sein
SO1l15. Bis zu diesem Zeitpunkt sollen analoge und digitale Fernsehpro-
gramme nebeneinander gesendet werden (sog. "Simulcastphase"). Nicht
zuletzt angesichts des gescheiterten Kabelgeschäfts mit Liberty ist jedoch
nach entsprechenden Äußerungen der Direktorenkonferenz der Landes-
medienanstalten bereits heute ein erheblicher Zeitverlust für das Ziel der
Digitalisierung zu beklagenl6.

f Inzwischen empfangen hier zu Lande rund 20,3 Millionen Haushalte
i Fernsehprogramme via Kabel, das entspricht einem Versorgungsgrad von

56 %17. Nur noch 8,8 % bzw. drei Millionen Haushalte sind mit her-
kömmlichen Antennen ausgestatter8. Die Verbreitung von Fernsehpro-
grammen via Kabel stellt damit die wichtigste Fernsehempfangsart in der

12 Beschluss vom 22.02.02, Az. B 7 -168/01, S. den Bericht in epd medien 15/2002,

S. 8 sowie die Nachricht des Instituts fi1r Urheber- und Medienrecht vom
26.02.2002, im Internet abrufbar unter http://www.urheberrecht.orl!/news/?id=558:
s. ferner den Abdruck des Wortlaut des Beschlusses in epd medien 17/2002, Do-
kumentation: "Restwettbewerb auf monopolistisch vermachteten Märkten".

13 Woldt, Konturen des digitalen Kabelmarktes, Media Perspektiven 2002, S. 47. In

der Süddeutschen Zeitung vom 4.3.2002 wird gar von einem drohenden Kabelcha-
os gesprochen. Angesichts derzeit fehlender ernsthafter Interessenten drohe eine
Verrottung des Kabelnetzes, sodass gefordert wird, der Bund müsse eine vorüber-
gehende Auffanglösung schaffen (SZ Nr. 53, S. 17).

14 Epd medien 40/1998, S. 11.
IS Zum Vergleich: In den USA soll dies bis zum Jahr 2006 durchgefiihrt sein.
16 Epd medien 14/2002, S. 14.
17 INFOSA T Nr. 170, 5/2002, S. 76.

18INFOSA T, ebd.
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